
Gemeinderat  Großdubrau Beschluss-Nr.  GR  59/10/2025

Beratungsfolge

Name  des

Ausschusses

bzw.  Gemeinderat

Sitzung  am TOP Ausschuss/Gemeinderat  hat

" empfohlen

" beschlossen

" zurück  verwiesen

öffentlich  /

nicht

öffentlich

Gemeinderat 23.10.2025 4 beschlossen öffentlich

Thema
I

Beratung  und  Beschlussfassung  zum  BebauungspIan,,Großdubrau  -  August-Bebel-Str.  30"

2.  Billigungs-  und  Offenlagebeschluss  zum  Vorentwurf

Beschlusstext:

Der  Gemeinderat  Großdubrau  billigt  den  Vorentwurf  zum  Bebauungsplan  ,,Großdubrau  -  August-

Bebel-Straße  30" einschließlich  Begründung  und Umweltbericht  in der  Fassung  vom  02.10.2025

(Anlage  2).

Der  Gemeinderat  beschließt,  diesfö  Bebauungsplan  einschließlich  aller  Planteile  gem.  § 3 (1)

,BauGB  frühzeitig  öffentlich  auszulegen.  Die  betroffenen  Träger  öffentlicher  Belange  und die

Nachbargemeinden  sind  gem.  § 4 (1)  bzw.  § 2 (2)  BauGB  zu beteiligen  und  die  Öffentlichkeit  ist  von

der  Offenlage  in Kenntnis  zu setzen.

Der  Bürgermeister  wird  beauftragt,  Ort  und  Dauer  der  öffentlichen  Auslegung  ortsüblich  bekannt  zu

geben,  mit  dem  Hinweis  darauF,  dass  Anregungen  während  der  Auslegungsfrist  vorgebraöht  werden

können  und dass  verspätet  abgegebene  Stellungnahmen  bei der  Beschlussfassung  über  den

Bebauungsplan  gemäß  § 4a (5)  BauGB  unberücksichtigt  bleiben  können.

Gesetzliche  Anzahl  der  Mitglieder  des  Gemeinderates:  14  + Bürgermeister  '

'davon  anwesend:  10

Ja - Stimmen:  IO

Nein  - Stimmen:  0

Stimmenthaltungen:  0
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Großdubrau,den24.10.2025 0,,,,üuBR,,0
%UBBf'Haushaltsmäßige  Veranschlagung

im  -Produkt  -Kostenstelle  -Konto  -Maßnahme

Bearbeitungsvermerk:

veröffentlicht  am:  Ausgabe  Bautzen:

im Elel<tronischem  Amtsblatt  der  Gemeinde  Großdubrau  gemäß

Bekanntmachungssatzung  der  Gemeinde  Großdubrau  vom  22.03.2024


